
Satzung des Vereins Somatic Experiencing Deutschland e.V. 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein trägt den Namen: Somatic Experiencing Deutschland e.V.  
(2) Er hat den Sitz in Lüdenscheid. 
(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Iserlohn eingetragen.  
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 2 Vereinszweck  
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils gültigen Fassung. Zweck 
des Vereins ist ein Beitrag zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung traumatisierte 
Menschen durch geeignete Maßnahmen: Aufklärung der Bevölkerung, Förderung von Ausbildung und 
Forschung in der Behandlung von Trauma sowie Verbesserung des fachlichen Austausches von Trau-
mabehandlern weltweit.  
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende Maßnahmen: 
- die Weitergabe von Informationen an die Bevölkerung, Pädagogen und helfende Berufe durch 

geeignete Medien, 
- die Verbreitung von Wissen bei Notfallhelfern, Pädagogen und Leistungserbringern des 

Gesundheitssystems über die Entstehung und Behandlungsmöglichkeiten von Trauma und seinen 
Folgen 

- die Ausarbeitung und Sicherung von Qualitätsstandards in der Weitergabe von Traumatherapie in 
Deutschland nach der Methode: Somatic-Experiencing, 

- die Förderung und Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten zu Behandlungskonzepten und –
standards für Traumata und deren psychische und psychosomatische Folgen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Methode Somatic Experiencing. 

- den Aufbau und die Unterstützung von Netzwerken, welche die Prävention von Trauma, den 
Umgang und die Behandlung von traumatisierten Menschen zum Ziel haben.  

 
§ 3 Selbstlosigkeit  
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel der Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins erhalten.  
(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösungen oder Aufhebung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.  
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
§ 4 Mitgliedschaft  
(1) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die eine Ausbildung in der 
traumatherapeutischen Methode "Somatic Experiencing" aufgenommen, den Beginner Kurs beendet 
hat und die Ziele des Vereins unterstützt. 
(2) Studierende des Beginner Kurses können außerordentliche Mitglieder werden. Sie sind nicht 
stimm- und antragsberechtigt. Mit der Aufnahme des Intermediate Trainings werden sie zu 
ordentlichen Mitgliedern mit Stimm- und Antragsrecht. 
(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.  
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  
(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten.  
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für 3 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit 
sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.  Gegen den 
Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Mitteilung des 
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.  
(7) Fördernde Mitglieder sind Vereinsangehörige, die den Verein vor allen Dingen durch ihren 
Mitgliedsbeitrag oder über Sach- bzw. finanzielle Spenden unterstützen. Sie haben keine vollen 
Mitgliedsrechte. Sie sind nicht stimm- und antragsberechtigt. 
(8) Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste für den Verein erworben haben, können durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind nicht stimm- und 
antragsberechtigt. 
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§ 5 Beiträge  
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur 
Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
Beitragsänderungen können nur nach ausdrücklicher Ankündigung des TOP in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
§ 6 Organe des Vereins  
Organe des Vereins sind  
 a) die Mitgliederversammlung    
 b) der Vorstand  
Der Verein kann   
c) eine Geschäftsführung bestellen,   
d) einen Wissenschaftlichen Beirat einberufen  
e) und Fachgruppen und Fachausschüsse sowie Arbeitskreise bilden. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.  
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe verlangt wird.  
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung 
einer Einladungsfrist von mindestens vier Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das 
Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die 
letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Wird die Einladung 
per e-Mail versandt, gilt sie als dem Mitglied zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied des 
Vereins schriftlich bekannt gegebene e-Mail-Adresse gerichtet ist.  
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für 
alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen 
Vereinsorgan übertragen wurde.  
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die 
Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei 
Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören 
und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich 
Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten.  
Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. auch über  
a) Mitgliedsbeiträge,  
b) Gebührenbefreiungen,  
c) Aufnahme von Darlehen ab € 1000,  
d) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich,  
e) Aufgaben des Vereins,  
f) Satzungsänderungen,  
g) Auflösung des Vereins.  
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.  
(6) Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt.  
 
§ 8 Der Vorstand   
(1) Der Vorstand besteht aus drei, fünf oder sieben gleichberechtigten Personen. Die Größe des 
Vorstands wird von der Mitgliederversammlung zu den jeweils fälligen Vorstandswahlen beschlossen. 
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind 
gemeinsam vertretungsberechtigt und können sich gegenseitig schriftlich bevollmächtigen. Sie können 
aus ihrem Kreis eine Person benennen, die nach außen den Verein als Vorstandsvorsitzende/r 
repräsentiert.  
Der Vorstand gibt sich einen Geschäftsplan, der den Mitgliedern mitzuteilen ist. Bei Einzelgeschäften, 
die pro Jahr ein Volumen von € 10.000,-- übersteigen, muß die Mehrheit des Vorstandes, mindestens 
jedoch drei Vorstandsmitglieder schriftlich zustimmen. 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wählbar 
sind nur ordentliche Vereinsmitglieder. Die Wahl erfolgt in offenen Wahlgängen. Auf Verlangen eines 
Mitgliedes ist die Wahl geheim durchzuführen. Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt. 
Das Stimmrecht kann auf ein anderes Mitglied übertragen werden. Jedem Mitglied kann nur eine 
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Stimme übertragen werden. Die Übertragung ist dem Versammlungsleiter schriftlich zu Beginn der 
Versammlung vorzulegen. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils 
amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt 
sind. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes kann der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
sich selbst ergänzend ein Ergänzungsmitglied kooptieren. 
(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben:  
a) Pflege der Beziehungen zu den an den Zielen und Aufgaben des Vereins interessierten Stellen des 
Staates und Verbänden im In- und Ausland. 
b) Berufung der Geschäftsführung und Festlegung der Richtlinien, nach denen die Geschäftsführung 
zu arbeiten hat. 
c) Vorbereitung der Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung sowie Überwachung 
der Durchführung dieser Beschlüsse. 
d) Genehmigung des Haushaltplanes. 
e) Berichterstattung an die Mitgliederversammlung über die Arbeiten des Vereins. 
Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung eine Geschäftsführung bestellen. Diese kann zu Sitzungen der Organe des 
Vereins und deren Ausschüsse beratend hinzugezogen werden.  
(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen 
erfolgt durch den Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 28 
Tagen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesen sind.  
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder 
fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von allen zu unterzeichnen. 
(7) Der Vorstand kann sich eine angemessene Vergütung im Rahmen der Ehrenamtspauschale 
gewähren. 
 
§ 9  Geschäftsführung  
Die Mitgliederversammlung kann die Bestellung einer Geschäftsführung berufen. Die Bestellung und 
Abberufung erfolgt durch den Vorstand. Der/die GeschäftsführerIn hat die Aufgabe, die 
Verwaltungsgeschäfte des Vereins nach den Richtlinien des Vorstandes zu führen. Er/sie ist 
besonderer/e VertreterIn im Sinne des §30 BGB. Die Geschäftsführung legt dem Vorstand mindestens 
einmal jährlich einen schriftlichen Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr und den Entwurf eines 
Haushaltsplanes für das kommende Geschäftsjahr vor. 
 
§ 10 Wissenschaftlicher Beirat 
(1) Der Vorstand kann einen Wissenschaftliche Beirat berufen.  
(2) Das Kuratorium besteht aus bis zu neun Personen, die in der wissenschaftlichen, kulturellen oder 
praktischen Arbeit mit Trauma und seinen Auswirkungen auf den Menschen engagiert sind. 
(3) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Vorstand in therapeutischen und wissenschaftlichen Fragen 
sowie in Fragen des politischen Vorgehens zu beraten. 
(4) Das Kuratorium regelt seine Geschäftsordnung selbst. 
 
§11 Ausschüsse 
Der Vorstand kann für die Bearbeitung und Prüfung besonderer Fragen und Aufgabengebiete 
Ausschüsse berufen. Die Ausschüsse sind z.B. fachbezogene Arbeitskreise, regionale 
Erfahrungsaustauschgruppen, forschungsbegleitende oder beratende Arbeitsgremien. Der 
Vorstandsvorsitzende bzw. ein Stellvertreter ist zu den Sitzungen der Ausschüsse einzuladen. Zum 
Zwecke der gegenseitigen Information halten die Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften die 
Vereinsmitglieder über ihre Tätigkeit und Arbeitsergebnisse über das Intranet auf dem Laufenden.  
 
§ 12 Satzungsänderung  
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 
Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde 
und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt 
worden waren.   
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 
allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden und von der unmittelbar darauf folgenden 
Mitgliederversammlung bestätigt werden.  
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§ 13 Beurkundung von Beschlüssen  
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefaßten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen, vom Vorstand zu unterzeichnen und über das Intranet den Mitgliedern zugänglich zu 
machen.  
 
§ 14 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung  
(1) Für den Beschluß, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluß kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung gefaßt werden.  
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den Weißen Ring e. V., der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat.  
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamtes ausgeführt werden.  
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründerversammlung vom 26.07.2003 verabschiedet.  
Die Satzungsänderung §1 (2), §8 (7) wurde in der Mitgliederversammlung vom 20.02.2010 
beschlossen. 
 
Ort     Datum 
 
Frankfurt    20.02.10 
 
Dr. Johanna Krichbaum 
1. Vorsitzende    Unterschrift 
 


